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 Beschlussvorlage DS 132/2025/24-29 
 Status: 

Datum:  
öffentlich 
25.06.2025 

Fachbereich: 

Bearbeiter: 

Einreicher: 

Fachbereich III 

Verwaltung  
Bürgermeister 

 
Betreff: Einleitung Vergabeverfahren nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Hauptsatzung - Leasing 
von Verwaltungsfahrzeugen 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Ausschuss für Verwaltung, Beschwerde und Verga-
be 
Hauptausschuss 

03.07.2025 
 
07.07.2025 

Vorberatung 
 
Entscheidung 

Ö 
 
Ö 

 
Beschlussvorschlag: 

Der HA beschließt in Abänderung des Beschlusses des Hauptausschusses der 
Gemeinde Hoppegarten vom 23.12.2024 zu TOP 7.11 „Fahrzeugbeschaffung“, die 
Ausschreibung zur Beschaffung von einem weiteren dem Fachdienst Ordnungsan-
gelegenheiten zugeordneten geländegängigen Dienstfahrzeug per Leasing.  
 
Dieses Fahrzeug und das bereits vorhandene zweite Dienstfahrzeug für den Au-
ßendienst des FD OA sollen zudem mit einer für Ordnungsämter üblichen Bekle-
bung mit Folie versehen werden. 
 
 
Sachverhalt: 
Um die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter des Außendienstes vom FD OA zu gewährleis-
ten, ist es erforderlich, dass die in zwei Teams organisierten Dienstkräfte so mobil wie 
möglich sind, um das gesamte Gemeindegebiet bestreifen zu können und falls nötig Maß-
nahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr zu treffen.  
 
Dazu sind zwei Dienstfahrzeuge erforderlich. Da auf Basis des Beschlusses des HA bis 
zum 12.12.2025 das Dienstfahrzeug mit dem Kennzeichen SRB IT3 für den FD OA nutz-
bar ist und aktuell intern an der Beschaffung eines Fahrzeugs der Kompaktklasse ab dem 
13.12.2025 und eines Fahrzeugs für die Fachbereiche II und III gearbeitet wird, wäre es 
durch das Leasing eines weiteren Fahrzeugs für den FD OA möglich die erforderliche Mo-
bilität herzustellen.  
 
Da aus der vorliegenden Haushaltsplanung hervorgeht, dass pro Jahr 25.000,00 € Euro in 
der Kostenstelle 1110506 und dem Sachkonto 52511001 „Dienstfahrzeuge“ für Leasing 
eingeplant sind, ist die Finanzierung eines weiteren Fahrzeugs durchaus gewährleistet. 
Bei den in der Kostenvergleichsrechnung prognostizierten Leasingraten für beide Fahr-
zeuge geht aus der erstellten Kostenvergleichsrechnung hervor, dass die eingeplanten 
Mittel nur in der Höhe von ca. 6.900,00 € im Jahr ausgeschöpft werden würden. 
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Vorzugsweise sollten Vorführwagen/Tageszulassung angeschafft werden, um von deren 
kurzen Lieferzeiten und Verfügbarkeit, sowie i.d.R. günstigerer Konditionen zu profitieren. 
Die Aktenlage aus dem aktuellen Fahrtenbuch zeigt, dass unser vorhandenes Fahrzeug 
im Durchschnitt ca. 1.900 km im Monat genutzt wurde. Es ist zu beachten, dass diese Zahl 
bei Normalbetrieb höher ausfallen müsste, da das betreffende Fahrzeug im Januar erst ab 
dem 17.01.2025 genutzt werden konnte. Eine zeitweise Nichtnutzung ist ausgeschlossen, 
da die Kollegen des Außendienstes zwingend über einen PKW-Führerschein verfügen 
müssen und bei 5 Personen in 2 Teams immer ausreichend Personal vorhanden ist, um 
zwei Streifen mit den Fahrzeugen zu fahren. 
 
Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 soll die direkte Verwaltung dieses Fahrzeugs 
und des zweiten Fahrzeugs bereits vorhandenen per Übertragung der Kostenstelle durch 
die Kämmerei ausschließlich im zuständigen FD OA erfolgen. Diese Funktion könnte 
durch den Koordinator des Außendienstes geleistet werden. Dies minimiert den Verwal-
tungsaufwand, da nur ein Mitarbeiter die Meldungen zu den Dienstfahrzeugen des FD OA 
und den daraus resultierenden Aufgaben, Anforderungen und Maßnahmen betraut ist.   
Die Beschaffung/ Weiternutzung nach Einsatzbedarf (1x geländegängiges Fahrzeug, 1x 
Kompaktwagen) ist angemessen, da nur so alle Zuwegungen im Gemeindegebiet zuver-
lässig befahren und auch sonst kaum erreichbare Teilbereiche bei Bedarf bestreift werden 
können. Eine Beschädigung nicht geländegängigerer Fahrzeuge bei der Bewahrung von 
„Feldwegen“ kann so vermieden werden. Diese Fahrzeuge bieten zudem auch genug 
Raum, um im Einzelfall Fundsachen bzw. Fundtiere sicherzustellen und die nötigen Ein-
satzmittel mitzuführen. 
 
„Kompaktklasse“ ist die Bezeichnung für eine Pkw-Fahrzeugklasse, die oberhalb der 
Kleinwagen und unterhalb der Mittelklasse angesiedelt ist. Mitunter wird die Klasse auch 
als untere Mittelklasse bezeichnet. In den Fahrzeugsegmenten der Europäischen Kom-
mission nennt sich dieses Segment Mittelklasse bzw. C-Segment. Beispiele sind der Toyo-
ta Corolla, der Ford Focus, der Opel Corsa oder der VW Golf. 
Als „geländegängige Fahrzeuge“ wie bspw. Dacia Duster, Suzuki Vitara, oder Toyota Land 
Cruiser gelten in der Regel Fahrzeuge mit hohem Radstand und nach Möglichkeit einem 
Allradantrieb. 
 
Da aktuell ein Dienstfahrzeug der Kompaktklasse (Opel Corsa SRB IT3) im FD OA genutzt 
wird, ist das Leasing eines geländegängigen Fahrzeugs geplant. 
Wenn möglich sollte ein Hybridfahrzeug (mit Allwetterreifen und Wartungs-/Servicepaket) 
beschafft werden, um die Umwelt nach Maßgabe des in Art 20a GG und Art. 39 Verfas-
sung des Landes Brandenburg normierten Staatsziels zu schonen. 
Um diese Fahrzeuge deutlich als Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes kenntlich zu ma-
chen, ist es erforderlich, diese einheitlich durch eine Fachfirma foliieren zu lassen. Dies 
vermeidet zudem Schäden am Lack durch die normale Nutzung und Lackschäden durch 
das wiederholte Anbringen und Abnehmen der aktuell genutzten Magnetschilder, deren 
Haftungsfähigkeit darüber hinaus durch die andauernde Nutzung merklich abnimmt. Als 
Preisangabe wurden im Mai 2025 2.000,00 € mitgeteilt. 
Die Gestaltung und Beklebung mit Folien der Dienstfahrzeuge soll nach Möglichkeit in 
Austausch mit den Nachbargemeinden vorgenommen werden, um einen einheitlichen Auf-
tritt der Ordnungsbehörden zu gewährleisten. Hier wurde bereits mit der Gemeinde Neu-
enhagen Kontakt aufgenommen. (dort wurde die Firma mit Steuernummer: DE 222 644 
675DE 222 644 675 beauftragt) 
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Auswirkungen auf den Haushalt:  
 

• geländegängiges Fahrzeug ca. 4.600,00 € jährliche Aufwendungen (Monatliche Leasingra-

te von ca. 220,00 € + Mehraufwand für KM durch Nutzung von ca. 1.900 €) 

Kostenobergrenze nur Leasing (exkl. Überführung, Zulassung, 
Steuern/Versicherung) 
Beklebung mit Folie  

• 2.000,00 € pro Fahrzeug 

 
  

 

 
Anlage: 
Beschluss Dienstfahrzeuge 23.12.2024 
 
 
 
 
 
 
  
Sven Siebert 
Bürgermeister 


